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Begutachtungspflieht.
§ 75

(1) Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Er
nennung Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von 
Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist, öder 
wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, 
deren Kenntnis Vöraussetzung der Begutachtung ist, öf
fentlich zum Erwerb ausübt, oder wienn er zu 'Ihrer Aus
übung öffentlich bestellt oder ermächtigt ist.

(2; Zur Erstattung des Gutachtens ist auch der ver
pflichtet, welcher sich hierzu vor Gericht bereit erklärt 
hat.

Verweigerungsrecht.
§ 7 6

(1) Dieselben Gründe, welche einen Zeugen berechtigen, 
das Zeugnis zu verweigern, berechtigen einen Sachverstän
digen zur Verweigerung des Gutachtens. Auch aus anderen 
Gründen kann ein Sachverständiger von der Verpflichtung 
zur Erstattung des Gutachtens entbunden werden.

(2) Die Vernehmung eines öffentlichen Beamten als 
Sachverständigen findet nicht statt, wenn die Vorgesetzte 
Behörde des Beamten erklärt, daß die Vernehmung den 
dienstlichen Interessen Nachteil bereiten würde. Für die 
Mitglieder einer Xandesregierimg wird diese Erklärung 
von der Landesregierung abgegeben. Für die Mitglieder der 
Reichsregierung gelten die Vorschriften des Reichsminister- 
gesetzes vom 27. März 1930 (RGBL I S. 96).

Säumnisfolgen.
§ 77

Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines 
zur Erstattung des Gutachtens verpflichteten Sachverstän
digen wird dieser zum Ersätze der Kosten und zu einer 
Ordnungsstrafe in Geld verurteilt. Im Falle wiederholten 
Ungehorsams kann noch einmal auf eine Ordnungsstrafe 
erkannt werden.
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